
Anhang 1

§ 3 KitaG
Aufgaben und Ziele der Kindertagesstätte

(2) Kindertagesstätten haben insbesondere die Aufgabe,

1. die Entwicklung der Kinder durch ein ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-,
Betreuungs-und Versorgungsangebot zu fördern,

2. den Kindern Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten ausgehend von ihren
Bedürfnissen in ihrem Lebensumfeld zu erschließen,

3. die Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder zu stärken, unter
anderem durch eine alters- und entwicklungsgemäße Beteiligung an Entscheidungen in der
Einrichtung,

4. die Entfaltung der körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder sowie
ihrer seelischen, musischen und schöpferischen Kräfte zu unterstützen, regelmäßig den
Entwicklungsstand der Kinder festzustellen und dem Kind Grundwissen über seinen Körper
zu vermitteln,

5. die unterschiedlichen Lebenslagen, kulturellen und weltanschaulichen Hintergründe sowie
die alters- und entwicklungsbedingten Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zu
berücksichtigen; im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ist die Vermittlung
und Pflege der sorbischen (wendischen) Sprache und Kultur zu gewährleisten,

6. das gleichberechtigte, partnerschaftliche, soziale und demokratische Miteinander sowie
das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderungen zu fördern,

7. eine gesunde Ernährung und Versorgung zu gewährleisten,

8. einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu vermitteln und einen nach
ökologischen Gesichtspunkten gestalteten Lernort zu bieten.

§ 17 KitaG
Elternbeiträge

(1) Die Personensorgeberechtigten haben Beiträge zu den Betriebskosten der Einrichtungen
(Elternbeiträge) sowie einen Zuschuss zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen in Höhe
der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen zu entrichten (Essengeld). Die
Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung
des Kindes verbundenen Leistungen. Für Kinder, deren Personensorgeberechtigten für diese
Kinder Hilfe nach den §§ 33, 34 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, übernimmt
der für diese Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die
Elternbeiträge in Höhe des Durchschnitts der Elternbeiträge des Trägers.

§ 18 KitaG
Förderung der Kindertagespflege

(2) § 17 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Elternbeiträge und das Essengeld vom
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgesetzt und erhoben werden.

§ 22 BSHG

Seit dem 01.01.2005 außer Kraft.



§ 78 SGB VIII

Arbeitsgemeinschaften

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften
anstreben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die
Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf
hingewirkt werden, dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich
gegenseitig ergänzen.

§ 90 SGB VIII

Pauschalierte Kostenbeteiligung

 (4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a
des Zwölften Buches entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere Regelung trifft. Bei
der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
außer Betracht.

§ 28 SGB XII
Ermittlung der Regelbedarfe

(1) Liegen die Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe vor, wird die Höhe der Regelbedarfe in einem Bundesgesetz neu
ermittelt.

(2) Bei der Ermittlung der bundesdurchschnittlichen Regelbedarfsstufen nach § 27a Absatz 2
sind Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und
Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen. Grundlage hierfür sind die durch die
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe nachgewiesenen tatsächlichen
Verbrauchsausgaben unterer Einkommensgruppen.

(3) Für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen beauftragt das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales das Statistische Bundesamt mit Sonderauswertungen, die auf der Grundlage
einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorzunehmen sind.
Sonderauswertungen zu den Verbrauchsausgaben von Haushalten unterer
Einkommensgruppen sind zumindest für Haushalte (Referenzhaushalte) vorzunehmen, in
denen nur eine erwachsene Person lebt (Einpersonenhaushalte), sowie für Haushalte, in
denen Paare mit einem Kind leben (Familienhaushalte). Dabei ist festzulegen, welche
Haushalte, die Leistungen nach diesem Buch und dem Zweiten Buch beziehen, nicht als
Referenzhaushalte zu berücksichtigen sind. Für die Bestimmung des Anteils der
Referenzhaushalte an den jeweiligen Haushalten der Sonderauswertungen ist ein für
statistische Zwecke hinreichend großer Stichprobenumfang zu gewährleisten.

(4) Die in Sonderauswertungen nach Absatz 3 ausgewiesenen Verbrauchsausgaben der
Referenzhaushalte sind für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen als regelbedarfsrelevant zu
berücksichtigen, soweit sie zur Sicherung des Existenzminimums notwendig sind und eine
einfache Lebensweise ermöglichen, wie sie einkommensschwache Haushalte aufweisen, die
ihren Lebensunterhalt nicht ausschließlich aus Leistungen nach diesem oder dem Zweiten
Buch bestreiten. Nicht als regelbedarfsrelevant zu berücksichtigen sind Verbrauchsausgaben
der Referenzhaushalte, wenn sie bei Leistungsberechtigten nach diesem Buch oder dem
Zweiten Buch

1. durch bundes- oder landesgesetzliche Leistungsansprüche, die der Finanzierung einzelner
Verbrauchspositionen der Sonderauswertungen dienen, abgedeckt sind und diese
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Leistungsansprüche kein anrechenbares Einkommen nach § 82 oder § 11 des Zweiten
Buches darstellen oder

2. nicht anfallen, weil bundesweit in einheitlicher Höhe Vergünstigungen gelten.

Die Summen der sich nach den Sätzen 1 und 2 ergebenden regelbedarfsrelevanten
Verbrauchsausgaben der Referenzhaushalte sind Grundlage für die Prüfung der
Regelbedarfsstufen, insbesondere für die Altersabgrenzungen bei Kindern und Jugendlichen.
Die für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen zugrunde zu legenden Summen
regelbedarfsrelevanter Verbrauchsausgaben sind mit der sich nach § 28a Absatz 2
ergebenden Veränderungsrate entsprechend fortzuschreiben. Die Höhe der nach Satz 3
fortgeschriebenen Summen der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben sind jeweils bis
unter 0,50 Euro abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurunden und ergeben die
Regelbedarfsstufen (Anlage).

Anlage SGB XII (zu § 28)

Regelbedarfsstufen nach § 28 in Euro

gültig ab Regel-
bedarfsstufe 1

Regel-
bedarfsstufe 2

Regel-
bedarfsstufe 3

Regel-
bedarfsstufe 4

Regel-
bedarfsstufe 5

Regel-
bedarfsstufe 6

1. Januar 2011 364 328 291 287 251 215
1. Januar 2012 374 337 299 287 251 219
1. Januar 2013 382 345 306 289 255 224
1. Januar 2014 391 353 313 296 261 229
1. Januar 2015 399 360 320 302 267 234
1. Januar 2016 404 364 324 306 270 237

Regelbedarfsstufe 1:
Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als alleinstehende oder
alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt; dies gilt auch dann, wenn in diesem
Haushalt eine oder mehrere weitere erwachsene Personen leben, die der Regelbedarfsstufe
3 zuzuordnen sind.

Regelbedarfsstufe 2:

Für jeweils zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Ehegatten, Lebenspartner oder in
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen
Haushalt führen.

Regelbedarfsstufe 3:
Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die weder einen eigenen Haushalt führt,
noch als Ehegatte, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher
Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führt.

Regelbedarfsstufe 4:
Für eine leistungsberechtigte Jugendliche oder einen leistungsberechtigten Jugendlichen vom
Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Regelbedarfsstufe 5:
Für ein leistungsberechtigtes Kind vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres.

Regelbedarfsstufe 6:
Für ein leistungsberechtigtes Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres.
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§ 92a SGB XII

Einkommenseinsatz bei Leistungen für Einrichtungen

(1) Erhält eine Person in einer teilstationären oder stationären Einrichtung Leistungen, kann
die Aufbringung der Mittel für die Leistungen in der Einrichtung nach dem Dritten und Vierten
Kapitel von ihr und ihrem nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner aus dem
gemeinsamen Einkommen verlangt werden, soweit Aufwendungen für den häuslichen
Lebensunterhalt erspart werden.
(2) Darüber hinaus soll in angemessenem Umfang die Aufbringung der Mittel verlangt
werden, wenn eine Person auf voraussichtlich längere Zeit Leistungen in einer stationären
Einrichtung bedarf.
(3) Bei der Prüfung, welcher Umfang angemessen ist, ist auch der bisherigen
Lebenssituation des im Haushalt verbliebenen, nicht getrennt lebenden Ehegatten oder
Lebenspartners sowie der im Haushalt lebenden minderjährigen unverheirateten Kinder
Rechnung zu tragen.
(4) § 92 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 2 Sozialversicherungsentgeltverordnung

Verpflegung, Unterkunft und Wohnung als Sachbezug

(1) Der Wert der als Sachbezug zur Verfügung gestellten Verpflegung wird auf monatlich 205
Euro festgesetzt. Dieser Wert setzt sich zusammen aus dem Wert für

1. Frühstück von 45 Euro,
2. Mittagessen von 80 Euro und
3. Abendessen von 80 Euro.

Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz - RBEG)

§ 8 Regelbedarfsstufen

(1) Die Regelbedarfsstufen nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
belaufen sich

1. in der Regelbedarfsstufe 1 auf 364 Euro für eine erwachsene leistungsberechtigte Person,
die als alleinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt; dies gilt
auch dann, wenn in diesem Haushalt eine oder mehrere weitere erwachsene Personen
leben, die der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind,

2. in der Regelbedarfsstufe 2 jeweils auf 328 Euro für zwei erwachsene Leistungsberechtigte,
die als Ehegatten, Lebenspartner, in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher
Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führen,

3. in der Regelbedarfsstufe 3 auf 291 Euro für eine erwachsene leistungsberechtigte Person,
die weder einen eigenen Haushalt führt noch als Ehegatte, Lebenspartner oder in
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen
Haushalt führt,

4. in der Regelbedarfsstufe 4 auf 275 Euro für eine leistungsberechtigte Jugendliche oder
einen leistungsberechtigten Jugendlichen vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres,

5. in der Regelbedarfsstufe 5 auf 242 Euro für ein leistungsberechtigtes Kind vom Beginn des
siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und

6. in der Regelbedarfsstufe 6 auf 213 Euro für ein leistungsberechtigtes Kind bis zur
Vollendung des sechsten Lebensjahres.



(2) Für die Regelbedarfsstufen 4 bis 6 tritt zum 1. Januar 2011 in der Anlage zu § 28 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch an die Stelle der Beträge nach Absatz 1 Nummer 4 bis
6

1. für die Regelbedarfsstufe 4 der Betrag von 287 Euro,
2. für die Regelbedarfsstufe 5 der Betrag von 251 Euro,
3. für die Regelbedarfsstufe 6 der Betrag von 215 Euro.

Verordnung zur Bestimmung des für die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen
nach § 28a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Prozentsatzes

sowie zur Ergänzung der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für
das Jahr 2016 (Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2016 - RBSFV 2016)

Eingangsformel

Auf Grund des § 40 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe –, der durch Artikel 3
Nummer 21 des Gesetzes vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453) neu gefasst worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen:

§ 1 Fortschreibung der Regelbedarfe für das Jahr 2016

Die Regelbedarfsstufen nach § 8 Absatz 1 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes werden
zum 1. Januar 2016 um 1,24 Prozent erhöht und die Ergebnisse nach § 28 Absatz 4 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch auf volle Euro gerundet.

§ 2 Ergänzung der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Regelbedarfsstufen nach § 28 in Euro

gültig ab

Regel-
bedarfs-

stufe
1

Regel-
bedarfs-

stufe
2

Regel-
bedarfs-

stufe
3

Regel-
bedarfs-

stufe
4

Regel-
bedarfs-

stufe
5

Regel-
bedarfs-

stufe
6

1. Januar 2016 404 364 324 306 270 237

§ 3 Übergangsregelung aus Anlass dieser Verordnung

Für noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Verfahren, denen Leistungszeiträume zwischen
1. Januar 2015 und 31. Dezember 2015 zugrunde liegen, ist die
Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2015 vom 14. Oktober 2014 (BGBl. I S.
1618) in ihrer bis zum 31. Dezember 2015 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2015 vom 14. Oktober 2014 (BGBl. I S.
1618) außer Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.


